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Obduktionsbefunde bei COVID-19-Patienten mit

therapeutischen Konsequenzen

AMB 2020, 54, 52DB01

Fazit: Obduktionsbefunde zeigen, dass ein beträchtlicher Teil der Patienten mit COVID-19-Pneumonie

(unerkannte) venöse Thrombosen hatte und an Lungenembolien gestorben ist. Diese Befunde stützen

die Möglichkeit, dass durch rechtzeitige adäquate Hemmung der Blutgerinnung (z.B. mittels Voll-

Heparinisierung) tödliche embolische Ereignisse verringert werden könnten. Außerdem könnte eine

frühzeitige entzündungshemmende Therapie mit Antagonisten gegen Interleukin-6 (z.B. Tocilizumab)

oder Interleukin-1 (z.B. Anakinra) bei Patienten mit Zeichen einer schweren Gefäßentzündung bei

COVID-19 die Letalität bei schweren Verläufen vermindern. Beide Ansätze müssen durch

entsprechende klinische Studien validiert werden….btte Artikel abonnieren
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